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§ 116 Oö. LBG
 Oö. LBG - Oö. Landesbeamtengesetz 1993

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

§ 116

Strafbemessung

 

(1) Das Maß für die Höhe der Strafe ist die Schwere der Dienstp6ichtverletzung. Die nach dem Strafgesetzbuch für die

Strafbemessung maßgebenden Gründe sind dem Sinn nach zu berücksichtigen; weiters ist auf die persönlichen

Verhältnisse des Beamten Bedacht zu nehmen.

(2) Hat der Beamte durch eine Tat oder durch mehrere selbständige Taten mehrere Dienstp6ichtverletzungen

begangen und wird über diese Dienstp6ichtverletzungen gleichzeitig erkannt, so ist nur eine Strafe zu verhängen, die

nach der schwersten Dienstp6ichtverletzung zu bemessen ist, wobei die weiteren Dienstp6ichtverletzungen als

Erschwerungsgrund zu werten sind.

In Kraft seit 01.03.1994 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lbg/paragraf/116
file:///

	§ 116 Oö. LBG
	Oö. LBG - Oö. Landesbeamtengesetz 1993


